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Einführung

„It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it.
If you think about that, you’ll do things differently.“

Warren Edward Buffett

Grundsätzlich könnte man meinen, dass das oben genannte Zitat einen zentralen
Leitgedanken eines jeden Unternehmens darstellt bzw. darstellen sollte. So simpel
dies in der Theorie auch klingen mag, so schwer scheint es, dies in der Praxis zu
leben. Dies hat sich insbesondere, nicht nur, aber vor allem, in den letzten Jahren
gezeigt.

Aufscheinende, unter den Augen der Öffentlichkeit ausgetragene Präzedenzfälle
in schier unendlichen „Mammut-Verfahren“ alleine hierzulande, wie zum Beispiel
„Siemens-Enel“,1 „Siemens – AUB“,2 die Korruptionsaffäre rund um Ferrostaal,3 der
Abgasskandal des Volkswagen Konzerns4 und die sich daraus ergebenden rechtli-
chen Konsequenzen, rücken Wirtschaftsstraftaten der Unternehmen, ebenso wie
Straftaten von sonstigen (Unternehmens-)Mitarbeitern5 in diesem Kontext, vermehrt
in den Fokus der Öffentlichkeit undmachen sensibler für aufkommende Kriminalität
rund umeinUnternehmen und diemit ihr untrennbar verbundenen Probleme, die sich
dadurch für das Strafrecht, den nationalen Strafprozess an sich und für die Gesell-
schaft als solche ergeben.

I. Problemstellung

Durch diese Entwicklung sehen wir uns mit diversen, unter anderem auch fun-
damentalen (Grund-)Fragen nicht nur, aber jedenfalls auch des Strafrechts kon-
frontiert, wie zum Beispiel „Was können wir juristisch gegen Unternehmen mit

1 Vgl. beispielhaft BGH v. 29.08.2008 – 2 StR 587/07, BGHSt 53, 323 = NJW 2009, 89;
sowie eingehend zu den Bußgeldtatbeständen Theile/Petermann, JuS 2011, 496.

2 BGH v. 13.09.2010 – 1 StR 220/09, BGHSt 55, 288 ff. = NJW 2011, 88; dazu Kudlich/
Oğlakcıoğlu, Wirtschaftsstrafrecht, § 16 Rn. 575 ff.

3 Siehe dazu nur https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/korruptionsaffaere-millionenstra
fe-fuer-ferrostaal-1.1239630 zuletzt abgerufen am 09.11.2020.

4 Vgl. dazu im Überblick https://www.spiegel.de/auto/aktuell/vw-abgasskandal-chronik-ei
nes-skandals-a-1122730.html zuletzt abgerufen am 09.11.2020.

5 Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Text das generische Maskulinum verwendet.
Gemeint sind jedoch immer gleichberechtigt alle Geschlechter.
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schwarzen Kassen ausrichten?“ und „Brauchen wir hierfür Strafrecht als das
schärfste Schwert des Gesetzgebers“ als den „kleinsten moralischen Nenner einer
Gesellschaft?“6 und als gleichzeitig gravierendsten Vorwurf gegen eine Person, die
das Recht übertritt,7 will sagen oder vielmehr will fragen und sich der Antwort als
einer Herausforderung stellen: Ist dies ein genuin strafrechtliches Anliegen? Ist in
letzter Konsequenz der Zeitpunkt gekommen, auch in Deutschland umzudenken und
auf den Zug der eigenständigen Verbandssanktionierbarkeit mit einem materiell-
rechtlichen Teil, insbesondere aber auch einem eigenständigen verfahrensrechtli-
chen Teil, aufzuspringen oder wäre die Umsetzung dieser Vorstellung nur eine
Quadratur des Kreises, die sich nicht bewähren wird und ohne viel Applaus von der
Bühne unseres Strafrechts allzu schnell sang- und klanglos verschwinden wird?

II. Herausforderungen ökonomischer und rechtlicher Art

Durch den stetigen Prozess der Globalisierung und die Schnelllebigkeit der
Wirtschaft ist auch ein Wachstum der Anzahl juristischer Personen und Personen-
vereinigungen zu verzeichnen, die sich vielfach nicht nur auf den nationalen Sektor
fokussieren und beschränken, sondern weltweit agieren, vernetzt sind und ihre
Unternehmenskulturen assimilieren wollen.8 Dies freilich zum einen aus freien
Stücken zur Wachstumsförderung, zum anderen wird sicherlich der Wettbewerb mit
den Konkurrenten, die ernsthafte Chance und das Streben nach dauerhaftem Be-
stehen eine starke und derweil nicht zu unterschätzende Triebfeder sein.

Diese Entwicklung gebietet es, dass Unternehmen beispielsweise hinsichtlich
ihrer Mitarbeiterzahlen und Produktionsstätten in immer größerem Ausmaß ex-
pandieren. Damit nimmt auch der (wirtschaftliche) Einfluss der Unternehmen stetig
zu. Insbesondere marktbeherrschende Großunternehmen dominieren in vielen
Ländern mit vielschichtigen Ausprägungen die Wirtschaft, zu denen insbesondere
neben dem finanziellen auch der Einfluss auf die sozial-humane Komponente,9 die

6 Durth, WiJ 2012, 7.
7 BVerfG v. 06.06.1967 – 2 BvR 375/60, 2 BvR 53/60, 2 BvR 18/65, BVerfGE 22, 49 (80 f.)

=NJW1967, 1219; BVerfG v. 16.07.1969 – 2 BvL 2/69, BVerfGE 27, 18 (28 ff.)=NJW1969,
1619; ebenso bei Engelhart, NZWiSt 2015, 201 (209).

8 Vgl. mit empirischem Beispiel und insbesondere der Unterscheidung zwischen börsen-
notierten und nicht gelisteten Unternehmen in den USA und weltweit Bussmann/Matschke,
wistra 2008, 88 (91); vgl. dazu auch Antikorruptionsverfahren in den USA, in denen hohe
Unternehmensgeldbußen verhängt werden können und die Börsenzulassung entzogen werden
kann.AusländischeUnternehmen unterstehen schon dann derUS-Justiz, wenn sie börsennotiert
sind, selbst wenn alle Korruptionshandlungen im Ausland erfolgt sind, siehe dazu insgesamt
Böttger, Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis, Kapitel 5 Rn. 173 f.; vgl. im Hinblick auf multi-
nationale Unternehmen auch Tiedemann, Multinationale Unternehmen und Strafrecht, passim.

9 Hetzer, EuZW 2007, 75 (76), mit detaillierter Begründung und Beispielen: Schäden
drohen zum Beispiel bei Korruption im Ausland insbesondere für die Volkswirtschaft, sodass
ein generelles Entfliehen aus der Armut besonders betroffener Wirtschaften, wie zum Beispiel
in Asien oder Südamerika, schier unmöglich gemacht wird.

Einführung28

http://www.duncker-humblot.de


Einwirkungen auf die Umwelt, auf die tatsächlichen Wirtschaftsabläufe selbst und
die generelle Rolle der Unternehmen in dem sozialenGefüge zählen. Diese Dynamik
bringt freilich nicht ausschließlich Vorteile mit sich. Eine nicht zu unterschätzende
Gefahr ist in der steigenden Anzahl von im (und aus dem) Unternehmen (heraus)
begangenen Straftaten zu sehen.10

Die „verwirrend bunte Palette der Wirtschaftskriminalität“11 bietet somit auch
hinsichtlich unternehmensbezogener Straftaten eine großeVielfalt, wie zumBeispiel
Korruptions-, Wirtschafts- und Umweltdelikte. Diese ziehen den Kreis ihrer Kon-
sequenzen dabei nicht zu klein. So ist damit zu rechnen, dass es insbesondere bei den
Korruptionsdelikten nicht nur in Bezug auf Mitbewerber zu Verwerfungen kommt,
sondern dass auch im kriminellen Unternehmen selbst auf lange Sicht die „Unter-
nehmensphilosophie“ in Mitleidenschaft gezogen wird oder im Falle einer Entde-
ckung Strafzahlungen und erhebliche Imageprobleme und -verluste die Folge sind.12

Folglich drohen Schäden für eine Vielzahl von Personen oder im Worst Case sogar
für die Allgemeinheit insgesamt.13

Ein derart vielfältiges Spektrum an möglichen Schäden könnte daher ein ebenso
dynamisches Strafrecht wie die Wirtschaft selbst als Gesamtkonstrukt fordern, das
das Ziel hinreichend fokussiert und Lösungen für die auftretenden Probleme dar-
bietet. Eng damit verzahnt ist insbesondere in Deutschland die Ultima-Ratio-
Funktion14 und der fragmentarische Charakter des Strafrechts. Dabei gilt es, nicht aus
den Augen zu verlieren, nicht für jede Lösung einen Fall zu schaffen,15 sodass das
Korsett des Strafrechts folglich richtig angepasst wird. Das Recht soll so angemessen
auf gesellschaftspolitische Änderungen reagieren und diese nicht zurückdrängen.
Wird dieser Ansatz weiter verfolgt, stellt sich die grundlegende Frage, ob der Ge-
setzgeber überhaupt tätig werden sollte oder ob bestehende Sanktionen ausreichen16

und/oder lediglich ergänzt werden sollten.17

10 Vgl. zur Empirie Fischer/Hoven, ZIS 2015, 32 (36 ff.); beispielhaft zu auftretenden
Straftaten: Anlagebetrug, Investmentuntreue, Insiderhandel und Kursmanipulation Fischer,
StraFo 2010, 329 (330).

11 Kaiser, Kriminologie, S. 856.
12 Zu den rechtstreuen Konkurrenten als Geschädigten Hetzer, EuZW 2007, 75 (80).
13 Zu besonders für die Allgemeinheit schadensträchtigen Fällen, wie Verstößen gegen das

Urheberrechtsgesetz, Patentgesetz, Betriebsunfällen oderUmweltdelikten in derVergangenheit
siehe Kutschaty, ZRP 2013, 74 (75); insbesondere zum Umweltstrafrecht Ransiek, Unterneh-
mensstrafrecht, S. 127 ff.

14 Prittwitz, StV 1991, 435 (437).
15 So in den Grundzügen schon Bottke, wistra 1991, 81 (82).
16 Dafür Rogall, GA 2015, 260 ff.; ausführlich zu der Option der Einführung einer alter-

nativen Sanktionierung von Unternehmen/Mitarbeitern Trüg, wistra 2010, 241 (246); zur
rechtspolitischen Notwendigkeit eines Unternehmensstrafrechts siehe Leipold, ZRP 2013,
34 ff.; zu einer der wenigen empirischen Untersuchungen zu der Sanktionierung von Unter-
nehmen siehe Kirch-Heim, Sanktionen gegen Unternehmen, S. 244 ff.; dazu auch Frisch, FS
Wolter, S. 349 (371 f.); dazu Weimann, in: Jahn/Schmitt-Leonardy/Schoop (Hrsg.), Das Un-
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